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17. März 2020

Erlass zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen aufgrund des Aufkommens 
von SARS-CoV-2 -Infektionen in Rheinland-Pfalz

Sehr geehrte Damen und Herren Landrätinnen und Landräte,
sehr geehrte Damen und Herren Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister,

mit sofortiger Wirkung ergeht hiermit aufgrund von § 2 Abs. 2 der Landkreisordnung 
(GVBI. 1994, 188) bzw. § 2 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GVBI. 1994, 153) in Verbin
dung mit § 2 der Landesverordnung zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes 
(GVBI. 2010, 55) im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren und für Sport fol
gender

Erlass

I. Weitere kontaktreduzierende Maßnahmen
1. Für den Publikumsverkehr zu schließen sind:

a. alle Bars, Clubs, Discotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen,
b. Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen,
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c. Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von 
Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), Spezialmärkte, Spielhallen, 
Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen,

d. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen,
e. der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, 

Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstudios, Saunen und ähnliche Einrich
tungen,

f. Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere Outlet-Center,
g. Spielplätze.

2. Diese Regelung gilt nicht für Einzelhandelsbetriebe für Lebensmittel, Wochen
märkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, 
Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigun
gen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte 
und der Großhandel. Eine Öffnung dieser genannten Einrichtungen erfolgt unter 
Auflagen zur Hygiene (z.B. Bereitstellung von Desinfektionsmittel) und zur Steu
erung des Zutritts, um Warteschlangen zu vermeiden (z.B. Einlasskontrollen). 
Dienstleister und Handwerker können weiterhin ihre Tätigkeit ausüben, sofern 
sie die erforderlichen Schutzmaßnahmen gewährleisten können. Alle Einrichtun
gen des Gesundheitswesens bleiben unter Beachtung der hygienischen Anfor
derungen geöffnet.

3. Der Zugang zu Mensen, Restaurants, Speisegaststätten und Hotels ist zu be
schränken und nur unter der Auflage zulässig, dass Hygienevorschriften einge
halten und Hinweise ausgehängt werden, die Besucherzahl reglementiert wird 
und Abstände zwischen den Tischen 2 Meter betragen. Die Öffnungszeiten von 

Restaurants und Speisegaststätten werden auf 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr begrenzt.
4. Übernachtungsangebote im Hotelgewerbe sind nur zu notwendigen und aus

drücklich nicht zu touristischen Zwecken zulässig.
5. Zu verbieten sind

a. Zusammenkünfte in Vereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen 
sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musik
schulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im 
außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen,
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b. Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammen
künfte anderer Glaubensgemeinschaften.

6. Veranstaltungen sind zu untersagen. Ein Ausnahmevorbehalt ist nicht zulässig
7. Die Maßnahmen nach Ziff. 1 bis 6 gelten ab 18. März 2020, 0:00 Uhr. Der Erlass 

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie zum Erlass 
von Allgemeinverfügungen zur Untersagung von Veranstaltungen aufgrund des 
Aufkommens von SARS-CoV-2-lnfektionen in Rheinland-Pfalz vom 13. März 
2020 tritt zu diesem Zeitpunkt außer Kraft.

8. Die Kreisordnungsbehörde erlässt bis zum 17. März 2020 eine entsprechende 
Allgemeinverfügung. Für die Allgemeinverfügung ist ausschließlich das beilie
gende Muster zu verwenden. Ausnahmen hiervon sind nicht zulässig.

II. Ergänzung zum Erlass von Allgemeinverfügungen zum Entfall von Unter
richt und Betreuungsangeboten im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus 
SARSCoV-2 (COVID-19) des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Demografie vom 13. März 2020

Personen, die bereits infiziert sind oder die sich in einem Gebiet aufgehalten ha
ben, das vom RKI im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war 
oder innerhalb von 14 Tagen danach als solches ausgewiesen worden ist und die 
sich nicht bereits mindestens 14 Tage außerhalb eines Risikogebietes aufgehal
ten haben, dürfen nicht an einer Notversorgung nach Ziff. 3 des o.g. Erlasses teil
nehmen.

Begründung:

Vordem Hintergrund der weiter steigenden Infektionszahlen in den vergangenen Tagen 
und der sehr dynamischen Entwicklung ist es erforderlich, weitere kontaktreduzierende 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitungsdynamik zu unterbrechen. Die Maßnah
men des Erlasses sind zu einer weiteren Verzögerung der Infektionsdynamik beizutra
gen.
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Die Kreisordnungsbehörden haben als zuständige Behörde im Sinne des Infektions
schutzgesetzes dafür Sorge zu tragen, dass notwendige Schutzmaßnahmen zur Be
kämpfung von SARS-CoV-2 getroffen werden.

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 über Tröpfchen, z.B. 
durch Husten, Niesen, und durch teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infi
zierte Personen kann es zu Übertragungen von Mensch-zu-Mensch kommen. Rhein
land-Pfalz grenzt an mehrere Risikogebiete bzw. besonders betroffene Gebiete (im Nor
den Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen, im Süden an das Departement Grand Est), 
in denen die Krankheit besonders häufig auftritt.

Bei größeren Menschenansammlungen lässt sich die Gefahr einer Virus Übertragung 
angesichts des aktuellen Verlaufs an Infektionen mit SARS-CoV-2 nicht sicher beurtei
len. Dafür spricht die heterogene, nicht vollständig zu überblickende Zusammensetzung 
und Herkunft der Teilnehmenden sowie die bei solchen Menschenansammlungen re
gelmäßig zu befürchtende Durchmischung und Nähe der Teilnehmenden. Darüber hin
aus wird bei einer höheren Teilnehmerzahl eine vollständige und zuverlässige Erfas
sung der für eine etwaige Rückverfolgung der Teilnehmenden notwendigen persönli
chen Daten schwer zu gewährleisten sein.

Zu I. Ziff. 1 - 5

Die Maßnahmen sind erforderlich, da damit zu rechnen ist, dass hier eine Vielzahl von 
Menschen aufeinandertreffen und eine weitere Übertragung der Krankheit ermöglicht 
wird.

Um die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass die in 
Ziffer 3 genannten Einrichtungen geöffnet bleiben. Dabei soll der Aufenthalt zur De
ckung des dringenden oder täglichen Bedarfs ermöglicht werden.

für Rheinlgnd-Pf all
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Zu I. Ziff. 6

Regelmäßig werden auf größeren Veranstaltungen auch vulnerable Gruppen (insbe
sondere ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen oder geschwächtem Im
munsystem) in nicht unerheblicher Zahl zu erwarten sein. Ebenso kann nicht sicher 
gewährleistet werden, dass insbesondere die notwendigen Hygieneanforderungen 
durchweg eingehalten werden, selbst wenn diese im Vorfeld der Veranstaltung dem 
Veranstalter im Wege der Auflage aufgegeben wurden.

Es erscheint daher sachgerecht, von einer Durchführung von Veranstaltungen abzuse
hen.

Der Veranstaltungsbegriff ist dabei grundsätzlich weit zu fassen. Er umfasst sämtliche 
öffentliche und nicht-öffentliche Ansammlungen von Menschen an einem gemeinsamen 
Ort. Der Erlass bezieht sich auch auf sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl 
von Menschen.

Hierunter fallen auch Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz.

Gemäß der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 14/2530) ermöglicht § 28 Abs. 1 IfSG die 
Anordnung von Maßnahmen gegenüber einzelnen wie mehreren Personen. Bei Men
schenansammlungen können Krankheitserreger besonders leicht übertragen werden. 
Deshalb ist hier die Einschränkung von Freiheitsrechten in speziellen Fällen gerechtfer

tigt.

Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ist die Allgemeinverfügung zeitlich zu befristen 
und der weiteren Entwicklung anzupassen.

Zur Umsetzung dieses Erlasses im Wege von Allgemeinverfügungen stelle ich Ihnen 
den beigefügten Entwurf (Anlage) zur Verfügung.

für Rheinland-Pfalz
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Zu II.
Die Regelung dient dem Schutz der in der Notversorgung befindlichen Schülerinnen 
und Schüler sowie der Betreuenden vor einer Ansteckung.


